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Präambel
Im Leben erworbene Fähigkeiten und Kompetenzen enden nicht mit demEintritt in den Ruhestand. Sie weiterhin professionell einzusetzen,bereichert das Leben jedes Einzelnen und dient der ganzen Gesellschaft.Dafür steht der Senior Consulting Service Diakonie e.V.
Sein Ziel ist es, die Ressourcen kompetenter und erfahrener ältererMenschen, insbesondere aus dem Bereich von Kirche und Diakonie, nichtbrach liegen zu lassen, sondern diese auch weiterhin sinnvoll zu nutzen.
In dem diakonischen Engagement des Vereins auf der Grundlage deschristlichen Menschenbildes drücken sich Leben und Wesen derEvangelischen Kirche aus.
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§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr
1. Der Verein führt den Namen „Senior Consulting Service Diakonie(SCS-Diakonie) e.V.“.
2. Der Verein hat seinen Sitz in Berlin.
3. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
4. Der Verein ist Mitglied im Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e.V.

§ 2 Zweck und Aufgaben des Vereins
1. Der Verein übt seine Tätigkeit im Sinne der Diakonie als Lebens- undWesensäußerung von Evangelischer Kirche in praktischer Ausübungchristlicher Nächstenliebe aus.
2. Satzungszwecke des Vereins sind entsprechend §§ 52, 54 derAbgabenordnung:

• Förderung der Religion
· Kirchliche Zwecke
• Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung
• Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunstengemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke
• Förderung des Wohlfahrtswesens, insbesondere der Zwecke deramtlich anerkannten Verbände der freien Wohlfahrtspflege,ihrer Unterverbände und ihrer angeschlossenen Einrichtungenund Anstalten
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3. Die Satzungszwecke werden insbesondere verwirklicht durch:
a. die Mitwirkung am Verkündigungsauftrag der evangelischenKirchen und ihrer Diakonie, beispielsweise durch Andachten undVeranstaltungen des Vereins
b. die Unterstützung der Evangelischen Kirche in Deutschland(EKD), ihrer Gliedkirchen und deren Kirchenkreise undKirchengemeinden beispielsweise im Themenfeld „Kirche imSozialraum“ oder bei Fragen der nachhaltigen Entwicklung
c. die Durchführung, Unterstützung und Förderung von Vorhabenvon Kirche und Diakonie im Sozialraum, insbesondere durchbürgerschaftliches Engagement seiner Mitglieder
d. die Unterstützung und Förderung von Initiativen von Kirche undDiakonie durch seine Mitglieder für gesellschaftliche sowiesoziale Teilhabe und Inklusion im Gemeinwesen, beispielsweisedurch Entwicklung und Durchführung eigen- und fremdinitiierterProjekte in den Themenfeldern „Kirche und Diakonie imSozialraum“ und „nachhaltige Entwicklung“
e. die Bereitstellung von Ressourcen des Vereins, also vonkompetenten und erfahrenen - insbesondere älteren - Frauenund Männern, zur Fort- und Weiterbildung, Qualifizierung undBeratung verantwortlicher Mitarbeitender in Einrichtungen undDiensten der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege
f. die Bereitstellung von Ressourcen des Vereins für die Beratungund das Mentoring bei Gründung, Organisation, Leitung undEvaluation von Initiativen im Bereich der Kirchen, Einrichtungenund Diensten der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege
g. Unterstützung und Förderung des Dialogs und desWissenstransfers zwischen den Generationen durchPublikationen und Fachveranstaltungen sowie durchgemeinsame generationsübergreifende Lernpartnerschaften,beispielsweise zum Themenfeld „Kirche und Diakonie imSozialraum“
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h. die Zuwendung von Mitteln an andere gemeinnützigeKörperschaften zur Verwirklichung deren steuerbegünstigterZwecke gemäß § 58 Nr. 1 der Abgabenordnung.
4. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige undkirchliche Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.
5. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linieeigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel des Vereins dürfen nur für diesatzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhaltenkeine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Persondurch Ausgaben, die dem Zweck fremd sind, oder durchunverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3 Mitglieder
1. Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden, welchedie Aufgaben des Vereins unterstützt und sich zur Zahlung desMitgliedsbeitrages verpflichtet.
2. Die Aufnahme als Mitglied ist in Textform zu beantragen. DerVorstand entscheidet über die Annahme des Antrags. Er ist nichtverpflichtet, Ablehnungen zu begründen.
3. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss oder Austritt und beijuristischen Personen durch deren Auflösung.
4. Der Austritt erfolgt durch textförmliche Erklärung gegenüber demVerein. Es ist ausreichend, wenn diese Erklärung einem Mitglied desVorstandes zugeht.



SCSD SATZUNG Seite 7 von 12

§ 4 Ausschluss von Mitgliedern
1. Der Ausschluss eines Mitglieds erfolgt auf Antrag des Vorstandesdurch Beschluss der Mitgliederversammlung.
2. Der Ausschluss eines Mitglieds kann beim Vorstand von einemanderen Mitglied in Textform beantragt werden; dieser ist zubegründen. Die Entscheidung des Vorstandes ist derMitgliederversammlung mit Begründung zuzuleiten. Vor derBeschlussfassung der beteiligten Organe ist das Mitglied zu hören.
3. Grund für den Ausschluss ist grob vereinsschädigendes Verhalten,insbesondere Veruntreuung von Vereinsvermögen, Verstoß gegen dieVertraulichkeitspflichten.
4. Ein Mitglied kann am Ende eines Kalenderjahres durch Beschluss desVorstandes ausgeschlossen werden, wenn es den Mitgliedsbeitrag fürmehr als ein Kalenderjahr nicht entrichtet hat.

§ 5 Mitgliedsbeiträge
1. Die Mitgliedsbeiträge sind zu Beginn eines Kalenderjahres bzw. mitEintritt in den Verein fällig. Eine Rückzahlung von Beitragsanteilen beiAustritt aus dem Verein wird ausgeschlossen.
2. Über die Höhe der Beiträge entscheidet die Mitgliederversammlung.

§ 6 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind:

• die Mitgliederversammlung
• der Vorstand
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§ 7 Sitzungen der Organe des Vereins
1. Die Sitzungen der Organe des Vereins werden im Wege derpersönlichen Anwesenheit der Mitglieder am Tagungsort(Präsenzverfahren) oder in einem Verfahren durchgeführt, in dem dieMitglieder, ohne am Tagungsort persönlich anwesend zu sein, ihreRechte im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben können(elektronisches Verfahren).

Beide Formen können miteinander kombiniert werden (hybridesVerfahren). Eine Weitergabe der Zugangsdaten ist nicht zulässig. ZurTeilnahme an Gremiensitzungen im Wege der elektronischenKommunikation sind nur authentifizierte Personen berechtigt.
2. Die Entscheidung darüber, in welcher Form die Sitzungen der Organedes Vereins durchgeführt werden, trifft der Vorsitzende desVorstandes.

§ 8 Mitgliederversammlung
1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins undwird mindestens einmal pro Jahr vom Vorstand mit einer Frist von 4Wochen textförmlich einberufen. Die Einladung muss dieTagesordnung enthalten.
2. In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende Mitglied eineStimme. Übertragungen des Stimmrechts sind nicht zulässig.
3. Die Mitgliederversammlung beschließt insbesondere über:

• Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands
• Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Vorstands
• Genehmigung des Jahresabschlusses
• Entlastung des Vorstandes
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• Änderung der Satzung
• Festsetzung der Höhe der Mitgliedsbeiträge
• Bestätigung des Vorstandes in grundsätzlichen Entscheidungen
• Auflösung des Vereins

4. Von der Mitgliederversammlung, die vom Vorsitzenden desVorstandes geleitet wird, ist ein Protokoll anzufertigen, welches vomVersammlungsleiter zu unterschreiben ist. Beschlüsse sind imWortlaut wiederzugeben.

§ 9 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung
1. Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl dererschienenen bzw. teilnehmenden Personen beschlussfähig, wennsatzungsgemäß eingeladen worden ist.
2. Beschlüsse einschließlich Wahlen bedürfen der einfachen Mehrheitder abgegebenen gültigen Stimmen, soweit diese Satzung oder einzwingendes Gesetz nicht eine andere Mehrheit vorschreibt.
3. Bei Beschlüssen über eine Satzungsänderung ist die Mehrheit vonzwei Dritteln der erschienenen Mitglieder erforderlich.

§ 10 Außerordentliche Mitgliederversammlung
1. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist durch den Vorstandeinzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wennmindestens ein Fünftel der Vereinsmitglieder dies unter Angabe derGründe vom Vorstand verlangt.
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2. Die Frist zur Einberufung einer außerordentlichenMitgliederversammlung beträgt 4 Wochen. Die Versammlung isttextförmlich einzuberufen.

§ 11 Vorstand
1. Der Vorstand des Vereins besteht in der Regel aus dem Vorsitzenden,dem stellvertretenden Vorsitzenden, dem Kaufmännischen Vorstandund zwei weiteren Personen, die von der Mitgliederversammlung miteinfacher Mehrheit in getrennten Wahlgängen gewählt werden.
2. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder.
3. Die Vorstandsmitglieder müssen einer christlichen Kirche angehören,welche Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen ist.
4. Die Amtszeit der Mitglieder des Vorstandes beträgt jeweils drei Jahre.Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, wählt die nächsteMitgliederversammlung ein Vorstandsmitglied für die restlicheAmtsdauer.
5. Die Mitglieder des Vorstandes bleiben so lange im Amt, bis ein neuesVorstandsmitglied gewählt ist.
6. Die Mitglieder des Vorstandes üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.Sie haben Anspruch auf Erstattung ihrer notwendigen Auslagen.

§ 12 Aufgaben und Arbeitsweise des Vorstandes
1. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins, fällt zur Erfüllung derAufgaben des Vereins konzeptionelle und strategischeEntscheidungen und sorgt für angemessene Regelungen für dieRealisierung der Vorhaben.
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2. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch denVorsitzenden, den stellvertretenden Vorsitzenden und denKaufmännischen Vorstand je einzeln vertreten (Vorstand im Sinnedes § 26 BGB).
3. Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, in der Einzelheiten derArbeitsweise sowie eine Beschlussfassung im Umlaufverfahrenvorzusehen sind.
4. Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben:

• Vorbereitung von Entscheidungen von grundsätzlicherBedeutung für die Vereinsarbeit zur Beschlussfassung in derMitgliederversammlung
• Aufstellung des Jahresabschlusses des Vereins nachKaufmännischen Grundsätzen
• Erstellung eines jährlichen Rechenschaftsberichts
• Vorbereitung von Änderungen der Satzung

5. Der Vorstand kommt regelmäßig, mindestens aber vier Mal im Jahrzu Sitzungen zusammen, zu denen der Vorsitzende oder derstellvertretende Vorsitzende einlädt.
6. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitgliederanwesend ist, darunter muss der Vorsitzende oder derstellvertretende Vorsitzende sein.
7. Über die Sitzungen des Vorstandes sind jeweils Protokolleanzufertigen.
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§ 13 Auflösung des Vereins und Anfallberechtigung
1. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigterZwecke fällt das Vereinsvermögen an das Diakonische Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e.V. Berlin, die es unmittelbarund ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden hat.
2. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind derVorsitzende und sein Vertreter gemeinsam vertretungsberechtigteLiquidatoren.

§ 14 Gleichstellungsbestimmung
Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten in jeweilsmännlicher und weiblicher Form.

§ 15 Inkrafttreten
Diese von der Mitgliederversammlung des Vereins am 20.06.2022 und14.05.2024 beschlossene Satzung tritt mit der Eintragung in dasVereinsregister in Kraft und ersetzt die Satzung in der Fassung vom17.12.2012.


